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soztALE Stc H ER H EtT ED|TOR|ALI|NHALT

$ FACHZEITSCHRIFT DER
ÖSTTRREICHISCHEN
SOZIALVERSICHERUNG

Liebe Leserinnen und Leser!
Diese Jänner-Ausgabe der Fachzeitschrift ,,Sozi al e S i ch e rheit,, markiertden Beginn einer neuen Ara der österre ichischen Sozialversich erung

und wird vom neuformierten Dachverband der
Sozialversicherungsträger herausgegeben
lm aktuellen Teil werden der neuen Büroleiter
im DVSV Dl Marlin Brunninger und sein Stell_
verlreter Dr. Alexander Burz vorgestellt und es
wird in den nächsten Ausgaben noch mehr
über lnitiativen und projekte der SV_Führungs_
kräfte berichtet werden. Zudem wird in weile_

Mag' Gabriera wat von der öGK aus der Landesstere oberösterreich
berichtet über den seit 20 Jahren praktizierten Arzneidiarog in diesemBundesrand' Dieser wurde im Jahr lggg mit dem Zier ins Leben geru-
fen, Arzte mit Informationen und Beratung darin zuunterstützen, Heil_mitterkosien bei greichbreibender Behandiungsquarität zu dämpfen. rmJahr 2005 wurde zudem eine ZielvereinOarLing getroffen, wonach einGroßteil der Arzneien, die der chefärz'ichen n"iriiigrng ;;J;;;, ;;ohne diese von den vertragsärzten verschrieben werden darf und er_stattet wird.

Tanja Schmot, Diätorogin im primärversorgungszentrum 
st. pörten, setztsich in ihrem Beitrag mit rrenddiäi"n uräinänoer und kommt zu demSchluss, dass es nicht vorranging auf die Diätform ankommt, sondern

vielm-ehr darauf, die tägliche Energiezufuhr langfristig ., ,"Or=iu*n unidie körperliche Bewegung zu steigern.
Mag. lngeborg Beck kommt in ihrem Fachbeitrag zur pensionsanpas_
sung auf Fragen des Vedrauensschutzes, der wertsicherrng ,ni d",
!engrlJiolengerechtigkeit zu sprechen.' pÄoteme der Sachrichkeit
durch die Einbeziehung von sonderpensionen und pensionskassenleis_
tungen, aber auch Rentenreistungen aus EU-Mitgrieds- ozw. Vertrajs-staaten werden dabei thematisiert und die GleichbehanOtung einie_forderl, wenn bei der pensionsanpassung das Gesamtpensionsein_
kommen im Blickpunkt steht.

rer Folge über die letzten Verleihungen von
Auszeichnungen unter der Agide des Haupi-
verbandes berichtet, die im Dezember 2019sowohl im Ausweichq uadier des Dachverbandes als auch im general-

sanierten Haus in der Kundman ngasse 21 stattfanden. Ein Kurzbericht
über den Fehlzeitenreport folgt.

Nr. 1, herausgegeben im Jänner 2020

Aktuelt
2 Die neue Büroleitung im Dachverband

der Sozialversicherungsträger

Dl Martin Brunninger, MEng, MSc _ Büroleiter
Ur. Alexander Burz _ stellvertretender Büroleiter

3 EhrenzeichenderösterreichischenSozialversicherung
- verliehen im Dezember 2019

4 ÖsterreichischerFehlzeitenreport
Die flexible Arbeitswelt _ Arbeitszeit und Gesundheit

6

Fachbeiträge
Eine er.folgreiche und beispielgebende Kooperation
zur Gestattung der Heitmittetvärsorgung _ zo jäür"
Arzneidialog in Oberösterreich
Mag. Gabriela Watt

Trenddiäten * Sinn oder Unsinn?
Tanja Schmolt BBSc
P-ensionsanpassung, pensionsbonus, abschlagfreie
,,Frühpension" sowie Beitragsenilastüng uersu"s 

-

Sachlichkeitsgebot und Gerierationengär""f,iigi"it _
1. Teil
Mag. lngeborg Beck

10

14

21

Deutschland
Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen
in der Rentenversicherung
Manfred Glombik

Jahresrückblick
26 lnhalt 2019

29

Health Systern Watch lt2O2O
Wartezeiten auf elektive Operationen _ Beschreibung
der aktuellen Lage in österreich

lhomas Czypionka, Markus Kraus, Sophie Fößteitner
Barbara Stachert

Soweit in diesem Heft personenbezogene Bezeichnungen nur in männ_licher Form angeführt sind, beziehen sie s]ch *f fär.rr ,rjVänner in gleicher
Weise. Bei der Bezeichnung bestimmter perso*";;; p;;ngruppen wirddie jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

dem Verleger für den Fall der Annahme.das übertragbare, zeitich und örilich unbeschränkte aus-schließriche Werknutzunqsrechr (6 24 Urhc) 0", värorJ.lli.irrrö'iä äiä""Ji !"irs"n,trt ein, 
"in_

schließlichdes Rechtes der Veruieüärtigung in;eoem tectrnisctreniie"riatrÄnfficr<, vitrotitm uno soweiter),und der verbreitung (Verragsreöht)io*iu 0", v"*urtrnl iräi'b1ilil""'"r"" 
"oer 

ähnrichetrnnchtungen, des Rechtes der Veruietfäitigung arf oat"nirlgeäl.o"rA,i,äi, Sp"t.h"rung in undderAusgabedurchDatenbanken.derverbärtuis-"v;i"üärtisöstuää'n"noi"aenrt 
er,0",sendung (s 1 7 urhc), der sonsriqen öffcntictren wieoergaoe 1s..iäüriäl'."ri" ä., or"rrichen zur-v,errüsunssteruns, insbesonderä über das r***t isltäil;ri,äi. c1*Ih öääÄ0.. , u,r,c 

",ti""r,,
die Ausschrießrichkeit des eingeräumten.verr"g**hL"riiÄüüuä-""äui,tän"i""" 

des Beitra_ges totgenden Katenderjahres; dies gitt für di" v"*"rtrng dul"Äö"t,,iüi"iä""'t"nr.

lmpressum
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54 Jönc Srnuoe
Die soziale leerstelle beim Klimaschutz

59 Jnru pntrpp Ronoe
Soziales Klima
Kein Elitenprojekt
Soziale Dimension beim Klimaschutz
muss beachtet werden

Mit dem Klimaschutzge_

setz und anderen neuen

Gesetzen haben Bundestag

und Bundesrat die l(tima_

ziele Deutschtands kurz

vor Jahresende erstmals

verbindlich festgeschrieben.

Haben sie dabei die sozialen

Auswirkungen ausreichend

berücksichtigt? Und welche

Konzepte haben die Sozial-
verbände in der Tasche? Die_

sen Frage geht die Soziale

Sicherheit in dieser Ausgabe

nach und bietet eine erste
Besta ndsaufnah me,

53

TFtelthecfla

Klimapolitik

l(lima und Soziales:
Wie schaffen wir
eine soziale Klimapolitik?

Jöne Mrve n

Mit dem Turbo zum Klimaschutz?

Position 4g Mnnxus Hornnnnru
Danke Hans Nakietski und Rolf Winket!

Magazin 49
50
57

52

lob und Kritik für Grundrente
Personalia
Aus der Gesetzgebung
Termine

Der Armutsbericht des pari_

tätischen Gesamtverbandes

macht trotz eines geringen

Rückgangs der bundes-

weiten Armutsquote im Jahr
zorS auf ernstzunehmende

Entwicklungen aufmerksam.

So habe sich vielerorts
Armut manifestiert. probtem_

region Nummer eins sei
dabei inzwischen das Ruhr_

gebiet, so der Verband.

Soziales
Arrnut

62 Joruns Prenrn/Ur-nrcn ScHruerorn/
Wreere Scnnöorn/GwENDoLyN Srtlrrrrc
Armut
Viergeteiltes t_and

Alters- 67
sicherung

Recht

Gesundheit 7t
pflegre

Setbst- 77
verwaltung

Arbeit 78
Internationales

Neue Erl<enntnisse zur Armutsentwicklu ng in Deutschland

Haifischbecken Entsen dung
Warum die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit
(immer noch) dringend reform

Grnunno RrtruEcrr
Wichtige neuere Urteile
zum Betriebsrentenrecht (Teit z)

Hnrus Nnxrrlsrc
Neuerungen in zozo und den folgenden Jahren
Was sich in den Bereichen Cesundheit und pRege anaert(e)

Drere n Leopor_o
Drei Fusionen bei BKKen zum Jahreswechsel
Noch r54 selbstständige Sozialversicherungsträger

Lurns Hocrscneror/SuseNN E WtxFoRrH
Arbeitneh merfreizü gigkeit

Die Entsendung von Arbeitneh:
merinnen und Arbeitnehmern

über Ländergrenzen hinweg
ist seit vielen .lahren Realität
im europäischen Binnenmarkt

- ebenso wie die Kritik an der
Entsende-Richttinie. Ein aktu_

elles Urteil des Europäischen

Gerichtshofs macht die nach wie
vor vorhandenen probleme im

Bereich der Arbeitnehmerent-

sendung deutlich.

82 lmpressum

iert werden muss
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Arbeitslose, die Arbeitstosengetd (Atg)

während der Teilnahme an einer Maßnah-
me der beruftichen Weiterbitdung erhal-
ten, müssen nicht in gleicher Weise für die
Bundesagentur für Arbeit (BA) erreichbar
sein wie Arbeitslose, die Alg >wegen Ar-
beitslosigkeit< erhalten. Die BA darf des-
hatb die Bewittigung von Alg wegen der
Teilnahme an der Weiterbitdungsmaßnah_
me nicht aufheben, wenn der Betroffene
umgezogen ist und seinen Wohnsitzwech-
set der BA nicht mitgeteilt hat. Das hat der
für die Angelegenheiten der BA zuständige
11. Senat des Bundessoziatgerichts (BSG)

am 10.12. zorg entschieden.

Arbeitslosengeld während
beruflicher Umschulung
Die Arbeitsagentur bewilligte dem Kläger,
der zuletzt ats Gerüstbauhetfer tätig war
und anschließend l(ranl<engeld bezogen
hatte, ab dem zz.9.zo't4 antragsgemäß
Alg während der Teilnahme an einer beruf_
lichen Umschulung zum l(fz-Mechatroni_
ker für die Dauer von einem Jahr. Am
24.to.2o74 zog der Kläger in eine andere
Stadt, teilte das der BA aber erst am
3c'.6.2075 mit. Daraufhin hob die BA die
Bewilligung von Alg für die Zeit vom
25.70.zo74biszum 29.6.2015 mit der Be_

2 SchwerbehinderteBeschäftigte
:

BSG, Urteitvom 10. 12.20'19 - B 11At 4/19 R

Die Bundesagentur für Arbeit bewilligte dem versicherten eine berufliche um-
schulung. während dieser zog der versicherte um, ohne die Behörde darüber zu
informieren. Die BA hob deshalb die Bewittigung von Arbeitslosengeld auf, da der
versicherte für Vermittlungsvorschläge nicht erreichbar gewesen sei. Dem fotgte
das BSG nicht.

gründung auf, der l([äger sei während die-
ser Zeit für Vermitttungsvorschläge nicht
erreichbar und deshalb im Sinne des g r38
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB ilt)
nicht verfügbar gewesen. Damit sei die
zentrale Voraussetzung von Arbeitslosig-
keit entfatten und der l(äger müsse das
erhattene Alg sowie die darauf entfa[[en-
den Sozialversicherungsbeiträge in Höhe
von insgesamt 8Z3o Euro erstatten. Die
l(lage gegen diesen Bescheid hatte in letz-
ter lnstanz beim BSG Erfolg, nachdem zu-
vor das Sozialgericht (SG) Trier und das
Landessoziatgericht (LSG) Rheinland-pfalz
zugunsten der BA entschieden hatten.

l(ra n l<enversicheru n g

7 lmpressum

/+

Wesentliche Anderung der Umstände?
Rechtsgrundlage des Aufhebungsbe-
scheids ist g 48 Zehntes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB X): Danach l<ommt es dar-
auf an, ob in den Verhättnissen, die bei
Beginn der Förderung der beruflichen Wei-
terbildung bestanden haben, eine wesent-
liche Anderung eingetreten ist, nachdem
der l(täger ca. sechs Wochen nach Beginn
seiner Umschulung in eine andere Stadt
umgezogen ist, ohne die BA zu informie-
ren. Hätte der l([äger >reguläres< Atg we-
gen Arbeitstosigl<eit bezogen, wäre die
Entscheidung der BA offensichttich richtig:

Der Kläger war nach dem nicht gemeldeten
Umzug für VermittLungsangebote der BA
über mehrere Monate nicht erreichbar und
stand deshalb für Vermittlungsbemühun-
gen der BA nach g r38 Abs. r Nr. j SGB ilt
nicht zur Verfügung. Er l<onnte entspre-
chenden Vorschlägen der BA schon des-
halb nicht zeitnah im Sinne des gr38
Abs. 5 Nr. z SGB ttl folgen, weit ihn sotche
Angebote gar nicht erreichen l<onnten. Ob
die BA in der fragtichen Zeit den l(Läger
überhaupt erreichen wollte, um ihn mit ei-
nem Arbeitsangebot zu l<onfrontieren,
spielt insoweit l<eine Rotle.

Srs5i plus 2/2020
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Die handliche Textsammlung
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Editorial
Warum es einer umfassenden Modernisierung des Beleidigungs-
strafrechts bedarf
Staatsminister Georg Eisenreich, MdL, München

Außätze

Kein digitaler Flohmarkt - Der Erschöpfungsgrundsatz gilt nicht
beim Online-Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke
RA Dr. Ole Jani, Berlin

Der Autor kommentiert das Urteil des EuGH vom 19. 12.2019 - C-263l18, K&R
2020,128 ff. (Tom Kabinet). Das Gericht hat entschieden, dass der weiterverkauf
gebrauchter E-B ooks ge gen Urheberrecht verstößt.

103 Der Wille zur Beibehaltung der Vorratsdatenspeicherung
RA Thomas Hammer, Stuttgart und Wiss. Mitarbeiter Dirk Müllmann,
Frankfirt a. M./Karlsruhe

Die Verfasser setzen sich kritisch mit der Vorlageentscheidung des BVerwG vom
25.9.2019 - 6 C 12.18, K&R 2019, 819 ff. auseinander. Das Gericht möchte vom
EuGH wissen, ob die im TKG geregelte Pflicht der Erbringer öffentlich zugäng-
licher Telekommunikationsdienste, bestimmte Verkehrs- und Standortdaten anlasi-
los flir eine Dauer von zehn bzw. vier Wochen auf Vorrat zu speichern auf Art. 15
Abs. 1 RL 20021581F.G gesttitzt werden kann.

105 Durchsetzung und Vollstreckung der Datenübertragbarkeit
RA Dr. Florian Deusch, Ravensburg und Prof. Dr. Tobias Eggendorfer, weingarten
Mit dem Recht auf Datenübertragbarkeit hat der EU-Verordnungsgeber echtes
,,Neuland" betreten. Schwierigkeiten sind nicht nur bei der technischen Durchfüh-
nrng, sondem auch bei der rechtlichen Durchsetzung des neuen Betroffenenrechts
zu lösen. Beide Gesichtspunkte diskutiert der vorliegende Beitrag.

111 Aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht in der Informationstechnologie
2018/2019 - Teil 1

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Essen und Julia Sinnig, Luxemburg

Teil I des Beitrags fasst die wesentlichen Entwicklungen in Legislative und
Judikative im internationalen und suropäischen Steuerrechf sowie in Legislative im
deutschen Steuerrecht zusarnmen, soweit sich Bezüge zur Informationstlchnologie
und dem Informationstechnologierecht ergeben.

ll7 Die Pflicht zur Bereitstellung von Software, Updates und Upgrades
nach der Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen
Robert Schippel, LL.M., München

Die 2019 erlassene Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der
Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen hat wesentlichen
Einfluss auf die Bereitstellung von Software. Danach ist grundsätzlich eine
Bereitstellung vertragsgemäßer Inhalte verpflichtend. Der Beitrag erläutert die
europäischen Vorgaben am Beispiel von Software, Updates, Upgrades sowie
E-Books.

122 Code is Law, isn't it? - Verkehrssitte und Software
Dr. Oliver Froitzheim, LL.M. (Canterbury, NZ), Köln

Man liest oft,,Code is law". Doch was sagt dies aus? Ist Code ein Gesetz? Ist er Teil
einer vertraglichen Absprache? Oder ist er - wie hier vertreten - im Stande, eine
Verkehrssitte zu begründen? Dieser Beitrag beleuchtet den veraltet wirkenden
Rechtsbe griff der,,Verkehrssitte" im Umfeld von Software.
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Entscheidungen

19!r-{ejne Befugnis des lnsolvenzverwalters zur Firmenänderung
(26.1 1.201 9 _ il ZB 21 / 1 7)
BGH: Nach den Rechtsprechungsregeln über den Eigenkapitaler_
satz entstandener Eistattungsansprr.h kann auch nach dem Stich_
tag 1.1 1.2008 verfolgt werden (12.12.2019 _ IXZR328/18)
OtG Mün_chen: Analoge Anwendung des S g9b HGB auf einen Ver_
tragshändler (5.'t2.2019 _ 23 U 2136/18)

Gesetzgebung
BMJV: Entwurf eines Gesetzes für fairere Verbraucherverträge ver_öffentlicht
DCGK: Deutscher Corporate Governance Kodex 2020
Gravinbrucher Kreis: ESUG 2.0 und praventivei Restrukturie-
rungsrahmen - Ergänzung oder Gegensaiz?

f;,lffiff 
"nsen, 

RA, und Dr. RubenA r"m
fuswirkungen des Gesetzes zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen auf vertrauti;;k;i;_
vereinbarungen

Grundlegende Anderung oder nur,,Feinjustieruno,,
der bisherigen praxis eÄrdert;;;i"' 

-"''--"='-",
Die Ausgestaltung von Vertraulichkeitsvereinbarungen, wie sie vorallem im Rahmen von Unternehm.nrHur* g"iä#ln *ro.n, tutsich mit tnkrafttreten des Geschcetrc nicrrrgr'unäi.gänä u.rano.rt.
Für die praxis empfiehlt es sich dennoch, i.rirüär"rg". 

^i;sondere im Hinblick auf Regelungen ,ri o.nini", äer vertrauli_
chen Information, zu der Umsetzung des,,Need_to_know,,_prinzips
sowie zu dem pflichtenkatalog 

des ünt rn.f,r.Ä>aeinen orittenvoaunehmen.

Tilman Hölldampf, RA

Die Rechtsprechung des BGH zu
ztnsanpassungsklauseln im aktuellen Kontext
Die..Kündigung von langfristigen Sparverträgen hat in retzter zeitbreiten Raum in der öffentlichln Bärichtersia'ttrnf .inginor r.n.lm Zuge dessen wurde auch verschiederdi.Ä ;;. ;;;jer korrek_

::1 
Zinrqy*hlung bei Sparverträgen mit unwirksamer Zinsan_passungsklausel thematisiert. Der BGFI trat trierzu Oeräävor lange.rer Zeit mehrere Vorgaben gemacht. 0., s.iü.g-h-irt rfr.gi il_tisch, inwiefern diese Vorgaben, auch im Hir;i;'k .rr'i.n ,n 0.,Praxis an_gekommenen ,N"egativz;r;; nä'ffi;, ;Jj#j ffi;können. Dies betrift insbesöndere di. Fru;.,;;;r;;;;.;ä;

relativer Zinsabstand zum Referenzzi., ;il"d;äi"ro*i. oi.Bestimmung.des Referenzzinses

Entscheidungen

EUGH: Kartellschadensersatzanspruch fürjedermann 267(1.2.12.2019 
-C-4.35l18 _ dazu BB_Kommentar

Christoph Weinerr, RA)

EUGH: Verbraucherkreditvertrag _ unzulässige Angabe des effekti- 271v-en_Jah reszinses in.Form einer Marge zwir.h;; ;;i W;;"(1 9.1 2.201 s _ c_2so /.t g)

BGH: Unanwendbarkeit des S 25 Ab,s. 1 Satz 1 HGB in der Eigen_ 273venvaltung
(3.1 2.201 9 - x zR 4s7 / 1 8)

BGH: Offenlegung der einem Gründungsgesellschafter gewährten 275Sondervorteile im Emissionsprospekt
(1.9.,1-1.2019 - I2R306li 8 _ dazl BB_Kommentar vonWolf StumplRA) - '-'r'r'|lrrrqr vv'r

Steuerrecht

Die Woche im Blick
Entscheidungen
BFH: Unternehmensidentität _ Kein,,ruhender Gewerbebetrieb,,
im Gewerbesreuerrecht _ Fortbestehen d;rü",;;.;;;nridentirät
bei einer Besitzpersonengeselschaft 

ß0. 1 ö.töü _lü'n r9/1 OBFH: EuGH-Vorlage zur öotrr.ntutlon 0"r. ÄrrrO*ries Zuord_nungswahlrechts (18.9.2019 _ Xt R 3/t 9 und Xt Atilg'" 
'

BFH: Rechnungsanforderungen für. d.r t;;i;;;;;g
(1s.10.2019_V R14/15)
BFH:,Grundsätzlich keine Geschäftsveräußerung trotz vollständi_ger..ubertragung der Anteire an einer cmoH; mSgiich-e eeschafts_
y-T1!:yS bei Begründung einer Organschaft
(18.9.2019-XtR 33/18)
BFH: Säumniszuschläge trotz Anzeige der Masseunzulänglichkeit _
Aufrechnung nach Rückkehr ins- regurare-inro-iuä)u.rrur,r.n
(17.9.2019 _VI R 31/18)

EU

EU-Kommission: EU-Wettbewerbsaufsicht gibt deutsche,,5anie_
rungsklausel', frei

Gesetzgebung
BReg: Europäische Staatsanwaltschaft soll ab Ende 2020 Mehr_wertsteuerbetru_g und Missbrauch von EU_Mittefn 

"..fofq.n 
_ C._setzentwurffürAnderungen im deutschen Rechi 

' '- '*'"

Wirtschaftsrecht

Oie Woche irn Blick
257

277

259

I
I

Aufsötze
Dr. Rainer Stadler,

Das Entwurf-Sch
mentfonds vom

RA/FAStR, und Christian Sotta, StB 279
reiben des BMF zu Spezial-lnvest-
16.12.2019 - erste Anmerkungen

Am 16.12.2019 hat das BMF das seit Iangem envartete Entwurfs_
schreiben zu den meisten gesetzlichen Bestimmungen für Spezial-lnvestmenffonds velöffentlicht. Bisher musste sich die praxis anden Ausführungen in dem Entwurf vom 'r5.6.2018 'orientieren, der265 schließlich in.Form eines finalen BMF-Schreibens vom 2'1.5.20'19veröffentlicht wurde - allerdings ohne die Ausführungen zu SpezFal-lnvestmentfonds. Der nunmehr vorgelegte Ehtwurf enthält zumTeil erhebliche Verschärfungen im Vergleich zum Entwurf vom15.6.201& ohne einen Bestandsschutz zu gewähren. Der Beitragqibt eine übersicht über ausgewählte, aus Sicht der Verfasser be-sonders praxisreleva nte Auswirkungen.

Prof. Dr. Michael Broer
283

lm geltenden Recht mindert die Anrechnung der Gewerbesteuerauf die Einkommensteuerschuld aucf, a"n-SoliOa=ätszusctrtag
(SolZ). Dieser Effekt kann dazu führen, a.i, ,i.rrääüastung ge_werblicher u.nd nicht gewerblich er Einrd ;;t ..n;;e-n' u nterscheidet. Durch den sotZ 2021 kann es dazu k;;;;;;;;;, über 50%oder gewerblichen Einzelunternehmen vom SofiOuiitetrrrr.hfug
befreit werden. Dadurch werden sich oi. ,t r.rri.Ääi äehrtrngr_unterschiede zwischen gewerblichen ril-;ilil;.*rbtichen
Tätigkeiten mindern.

Entscheidungen

BFH: Organschaft: Wirtschaftliche Eingliriderung im Umsatzsteu_
errecht r ---"r iii' v!

(13.11.2019-VR30/1S)

8FH: Einziehung einer Forderung stellt keine Veräußerung dar(3.9.2019-tXR l2l18)

BFH: Auslegung von Einspruchsschreiben
(29.10.2019 _tXR4/19)

287
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294
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IBC: Diskussion über Nachhaltigkeitsberichterstattung beim Welt_
wirtschaftsforum
IASB:Anderungen an IAS 1 abgeschlossen
EFRAG: Endorsement Status Report
DRSC: Schulungsveranstaltungen zum IASB ED /201 g /7

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Erhebliche Verschärfungen bei Nichtprüfungsleistungen
und Honoraren geplant
IDW: Gute Corporate Governance braucht intensive lnteraktion
zwischen Aufsichtsrat und AFschlussprüfer
IDW: Stellungnahme zum Reff einer Vierten Verordnung zur Ande-
rung von Verordnungen nach dem VAG

Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft: Warnung vor betrü-
gerischen Zahlungsaufforderungen in Bezug auf das Transparenz-
register
wpK: satzung für eualitätskontrolle - Erste Anderung nach der
Neufassung 201 6 in Kraft getreten

Aufsatz

Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Sebastian Hargarten, Wp/StB, und
Dominik Claßen, M.5c., WP

Praxisfragen zur handelsrechtlichen
Größen klassifizierung
Die Größe einer Kapitalgesellschaft beeinflusst die für die Gesell_
schaft jeweils geltenden Aufstellungs-, prüfungs_ sowie Offenle_
gungsvorschriften und entscheidet so auch über die Frage, ob die
Gesellschaft mit einem Lagebericht ein weiteres Berichtselement
aufzustellen hat. ln der praxis bedarf es mangels gesetzlicher Kodi_
fizierung insbesondere in Sonderfällen einei Auilegung des Um_
satzerlassbegriffs im Rahmen der Größenklassifizierung.-So fehlt es
etwa an einer gesetzlichen Regelung, wie die relevanten Umsatzer_
lasse im Falle eines unterjährigen Asset Deal zu ermitteln sind. Ziel
des B.eitrags ist es, häufige praxisfragen im Zusammenhang mit
dem Umsatzerlasskriterium zu themaiisieren. Dadurch soll insbe_
sondere etwaigen Rechtsfolgen durch eine unzutreffende Größen_
einordung, die z.B. zu einer Nichtbeachtung der prüfungspflicht
nach 5 316Abs. 1 HGB führt, vorgebeugt werden.

297

Aufsatz

Dr. Andreas Baumgarten

Aktivitäten des Arbeitnehmers während dessen
Arbeitsunfähigkeit - ihr konkret störender Charakter
für das Arbeitsverhältnis
lm Berufsalltag kommt es auch während phasen von Arbeitsunfä_
higkeit zu vielfältigen,,,außerdienstlichen Aktivitäten,, des erkrank_
ten Arbeitnehmers, die diesen neben der Erkra nkung zusätzlich

299 körperlich belasten. Trotz des Vorhandenseins einer umfangreichen
Judikatur besteht dabei seitens der Arbeitgeber bei der Bewertung
der jeweiligen außerdienstlichen Aktivität eine erhebliche Unsi-
cherheit, inwieweit diese während der Arbeitsunfähigkeit rechtlich
zulässig sind oder nicht. Um den Arbeitgebern für ihre Bewertungs-
praxis die notwendige Rechtss icherheit zu geben, soll daher in die-
sem Beitrag die einschlägige zu ,dem" maßgebli-
chen Bewertungsmaßstab Zulässigkeit
oder Unzulässigkeit erkrankter Ar-
beitnehmer hin

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Aufgestockte Altersrente nach drei Jahren Aufenthalt und
zwölf Monaten (Teil-)Erwerbstätigkeit im Mitgliedstaat
(22.1.2020 - C-32/19)
BAG: Keine Einstandspflicht des Arbeitgebers bei Verschlechterung
der Konditionen in der bAV (209.2019 -3 AZR251/17)
BAG: Entgeltsicherung und Urlaubsarispruch nach Heimarbeitsge_
setz (20.8.201 9 - 9 AZR 41 /19)
BAG: Benachteiligung schwerbehindefter Arbeitnehmer wegen
fehlender Einladung zum Vorstellungsgespräch
(23.1.2020 - 8 AZR 484/18)

Entscheidung

LAG Berlin-Branden
sonalräten wegen
(23.1 0.201 9 - 1 7 Sa 2297 / 1 8)

.; :-

Per- 315
und riften

Entscheidungen

Niedersächsisches FG: Auflösung negativer Ergänzungsbilanzen,

:]/.eln 
ein 

iese.llsgfafter Oegen Abfindung und unter Auflösung der
rur tnn spiegelbildlich gebildeten positiven Ergänzungsbilanz aus
oer Hersonengesellschaft ausscheidet
(9.9.2019 - 3 K52/17 - dazu BB,Kommentar von
Nikolaj Kubik RA/SIB, Notar)

O[G München: Keine allgemeingültige Bagatellgrenze bei der Un:
ternehmensbewertung
(2.9.2019 - 31Wx 358/16 - dazu BB_Kommentar von
Prof. Dr. Volker H. peemöller)

302

306

BB-Fachkonfefenz

Arbeitszeit 2020 im Lichte der EU

Donnerstag, 2. April 20!0 [dfu M'ediengruppe, Frankfurt am Main
https/lveranstaltun gen.ruwde/a12020

Neuerccheinung Buch
Koch, Corporäte Govemance case Dy case
2. Auflage 2A19,248 Seiten, Kt, € 4a90
ISBN: 978-3-8005-1697-'l / tnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA

Erste Gehversuche des Europäischen Rechts
zur Regelung von AGB im b2b-Bereich
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-* Editorial
Ethics Dumping - Rechtsbruch oder
Von Christian Kopetzki

Globalisierungsgewinn? 1

Befträge
+ chinesische Embryonen, Ethics Dumping und das österreichische MedizinrechtEin rezentes Humanexoeriment in cr,i", unr., -utmaßlicher Beteiiig;;g eines us-Forschers hat die pro_blematik des 

"Ethics tiumping" u',r.r,uuti.i'g.r.igr. rr.iii.h * 
.u;ii:, 

Begriff für sich probremarisch,verstellt er doch den Blick ätr?"t-a"rrl"i".ri.,fläa;5..rrirffiääir"ü"r.rrufens 
wissens chäsrechtr;cher Regelungen durch v..tug".u'g ;o; ;;;ä;"p ir,. auru.,J o;.;;.;.r, unterstützung. Im Lichre der

wissenschaftsfreiheit kann t' u,rrr.f,h"ßli.r, auruurä'r."*il;;;ä äi*, vorgehen richtlichverbötenist oder nicht' Der Beitrag tLi-i*t 
"" 

.ü.ä"iä"r.r.r11 
1.-trr*rä" ä*.i.'. **ntsrahmen und stert über-

i:{1öü{#i""ti;i,:"ä:iä:?lä**t'.Hyoritisch 
gewrlnscht) ,,Ethics Dumping.. i,, ,..r,t,,tu"a

Von Karl Stöger

'* Magistrare Zubereitung vs Zurassung - üoertegungen zur vorranlgfrage

:fti:T::IlJlt#ilJ,äH'::;;|;";iln 
e: ein:n.voä",'g-d". Anwendung rind üerschreibung
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Von Gisela Ernst und Matthias nhtzei

-* Rechtsfolgen der^fehlerhaften Totenbeschau 
.Aufgrund einer maneelhaft durchgeftirt.r* i"ä"ueschau bleiben *.r,.rr. ,o,r"grä"irkr.,""'a., i.rro,

iü'iö:i"lfl,.?n1;"';:ä:::;x;;ä"';:ä,,,.r'.o s;ä.#äil.,,,.rre rotenbescha., sowie di"
Von Alexandra Straif
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Ö,lz aktuell

Eviden zblatt
t Provisorialverfahren . . . .

oGH 24.4.2019,7 0b 57/19m
15; Zwingende Anhörung der Antragstellerin (ASt) vor EV_Aufhebung
Mit Anmerkung von Stefanie Aichbelger

+ Schadenersatzrecht . . .

oGH 25. 7. 2019, 2 0b 2t19m
16: Verdienstentgang und Unternehmenswertverlust
Mit Anmerkung von Ida Kapetanovic

oGH 29. 8.2019,1 0b 78t1gl
17: Aufklärung über Innenprovision und Mitverschulden
Mit Anmerkung von Jakob Kepplinger

{ Schuldrecht . .

ocH 2s.6.2019, , oorinöi
18: Zinsanpassungsklausel im Kreditvertrag

) Zivilvertahren.
oGH 24. 7.2019,6 0b 45119i
19: Akteneinsicht Dritter in Gesundheitsdaten
Mit Anmerkung von Georg Fellner

{_ Strafprozessrecht
OGH 8.10.2019,11 Os 116/19x
20: HV statt Strafuerfügung

-fStrafrecht...,
9c! 3.e.201e, to o" izrör,;t;;; '

2l: Bestechung von Beauftragten

Beiträge
t Ausgewählte Fragen zum neuen europäischen Gewährreistungsrecht _
Beweislast und das System der Abhilfen , . . 101Mit der Digitale-Inhalte-Richtlinie (EU) 2019/770 und der warenkauf-Richtlinie (EU) 20rg/771 wurde einneues europäisches verbraucher-Gewährleistungsrecht g.r.iruff"", d;. .r".h ,.irr.i u;;;ü i" ä'"",n-gliedstaaten ab dem Beginn des /ahres 2022 die'iesendlchen Leitiini;fü; die Handhabung von Gewähr_leistungsfdllen vorgeben 

{rd.., 
Diesel neue Regime wirft zahlreiche Fragen auf und ist in etlichen punkteninterpretationsbedürftig'. In ihr-em Beitrag iiotz 2079, r07 r,*"., ai.-u.iden Autorlnnen d.ie Grund-elemente der Gewährleistung - vertragskJnfo.-ität, Fri.t.n, Geltendmachung - in den Blick genommen.Der Beitrag setzt sich nun vor allem m-it Fragen der Beweislastr"J -J, a.* Abhilfensystem auseinander.Von Felicitas parapatits und lohannes Stabeitheiner

t zur Darlegung der Rechtsfrage von grundsätzricher Bedeutung
in der Revision an den VwGH fi4Der Beitrag befasst sich mit den formalen Mindesta^nfo.rderungen an die Zulassungsbegründung und derrechtsdogmatischen Bestimmung fürer funktionalen stellung i*hJ.i*r*odell. Eisorörientieiungshilfe
!_ei 

de1 Abfassung einer Revisioi geben.
Von Gerald Gotsbacher
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